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Klimaanpassungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KIAnG)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkiindet wird:

Klimaanpassungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KIAnG)

Vom 8. Juli 2021

§1

Zweck des Gesetzes

(1) Zweck dieses Gesetzes ist die Festlegung von Klimaanpassungszielen sowie die Schaffung
der rechtlichen Grundlagen fir die Erarbeitung einer Klimaanpassungsstrategie sowie die Um-
setzung, Uberpriifung, Berichterstattung tiber und Fortschreibung von KlimaanpassungsmaB-
nahmen. Damit sollen die negativen Auswirkungen des Klimawandels begrenzt, insbesondere
drohende Schaden verringert, die Klimaresilienz gesteigert und Beitrdge zu den nationalen und
internationalen Anstrengungen bei der Klimaanpassung geleistet werden.
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(2) Grundlage bildet die Verpflichtung nach dem Ubereinkommen von Paris aufgrund der Klima-
rahmenkonvention der Vereinten Nationen (BGBI. 2016 Il S.1082, 1083), wonach die Vertragspar-
teien durch die Verbesserung der Anpassungsfahigkeit, die Starkung der Widerstandsfahigkeit
und die Verringerung der Anfalligkeit gegenliber Klimaanderungen einen Beitrag zu einer nach-
haltigen Entwicklung leisten.

§2

Begriffsbestimmungen

(1) Offentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes sind die Landesregierung, Behérden, Einrichtun-
gen, Sondervermdgen und sonstige Stellen des Landes, Gemeinden und Gemeindeverbande so-
wie sonstige der Aufsicht des Landes unterstehende juristische Personen des offentlichen
Rechts und deren Vereinigungen, soweit sie nicht der Selbstverwaltung der Wirtschaft oder be-
ruflicher Angelegenheiten dienen. Dem stehen juristische Personen des Privatrechts gleich, bei
denen ein bestimmender Einfluss der Stellen nach Satz 1 besteht.

(2) Handlungsfelder im Sinne dieses Gesetzes orientieren sich an den Handlungsfeldern der bis-
herigen Strategien auf Bundes- und Landesebene und decken die natlrlichen und soziodkono-
mischen Bereiche ab, die von den Folgen des Klimawandels betroffen sind.

(3) Grine Infrastruktur wird definiert als ein strategisch geplantes Netzwerk natirlicher und na-
turnaher Flachen mit unterschiedlichen Umweltmerkmalen, das mit Blick auf die Bereitstellung
eines breiten Spektrums an Okosystemdienstleistungen angelegt ist und bewirtschaftet wird und
umfasst terrestrische und aquatische Okosysteme.

§3

Klimaanpassungsziele

(1) Die negativen Auswirkungen des Klimawandels sind seitens der jeweils zustandigen offentli-
chen Stellen durch die Erarbeitung und Umsetzung von handlungsfeldspezifischen und auf die
jeweilige Region abgestimmten AnpassungsmaBnahmen zu begrenzen.
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(2) Die Anpassung an den Klimawandel dient insbesondere auch der Gefahrenvorsorge, der Ge-
sundheit der oder des Einzelnen und der Allgemeinheit, der Sicherung einer menschenwirdigen
Umwelt, dem Schutz der natlrlichen Lebensgrundlagen auch in Verantwortung gegenuber kunf-
tigen Generationen sowie der Férderung einer nachhaltigen und wettbewerbsfahigen Wirtschaft.
MaBnahmen nach Absatz 1 sind entsprechend auszurichten.

§4

Umsetzung der Klimaanpassungsziele durch die Landesregierung

(1) Fur die Landesregierung sind die Klimaanpassungsziele des § 3 unmittelbar verbindlich.

(2) Die Landesregierung hat eine Vorbildfunktion und ist verpflichtet, ihre Handlungsmaglichkei-
ten zu nutzen, um die landesweiten Klimaanpassungsziele nach § 3 insgesamt zu erreichen. Sie
raumt der Steigerung der Klimaresilienz besondere Bedeutung ein. Darliber hinaus wird die Lan-
desregierung MaBnahmen und geeignete Unterstiitzungsstrukturen zur Klimaanpassung im Rah-
men ihrer Moglichkeiten umsetzen und férdern. Gleichzeitig sollen das Verstandnis und die Moti-
vation der Bevolkerung fur KlimaanpassungsmaBnahmen unter anderem durch Bildung, Ausbil-
dung, Information und Beratung gesteigert werden.

(3) Fir die Umsetzung der Klimaanpassungsziele libernimmt das aufgrund seines Geschaftsbe-
reichs fur ein Handlungsfeld Uberwiegend zustadndige Ministerium die Koordinierung. Es hat die
Aufgabe, die flr die Umsetzung erforderlichen MaBnahmen zu veranlassen, insbesondere die
MaBnahmen nach § 8 vorzulegen und deren Umsetzung zu verfolgen.

(4) Die Landesregierung erstellt eine Klimaanpassungsstrategie nach § 8 und weitere spezifische
Konzeptionen zum Umgang mit den Folgen des Klimawandels.

(5) Bei der Begrenzung der negativen Folgen des Klimawandels und der Steigerung der Klima-
resilienz kommen dem Schutz und dem Ausbau der Griinen Infrastruktur eine besondere Bedeu-
tung zu.

(6) Die Landesregierung tragt dafiir Sorge, dass bei der Normsetzung von Rechtsverordnungen
und Verwaltungsvorschriften sowie der Verwendung von Fordermitteln des Landes die Ziele des
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Gesetzes unterstiitzt werden. Eine Uberpriifung und Kldrung der Klimaresilienzvertraglichkeit
kann auch zu

1. sonstigen MaBnahmen und Vorhaben der Landesregierung,

2. bestehenden Landesgesetzen und —verordnungen

erfolgen, wenn diese eine wesentliche Klimaanpassungsrelevanz aufweisen.

§5
Klimaanpassung durch andere 6ffentliche Stellen

(1) Die anderen offentlichen Stellen haben ebenfalls eine Vorbildfunktion zur Anpassung an den
Klimawandel und erflillen diese in eigener Zustandigkeit und Verantwortung.

(2) Die Landesregierung unterstitzt die anderen 6ffentlichen Stellen dabei unter anderem durch
Forderprogramme und Beratungsangebote und stellt Datengrundlagen und vorhandene Erkennt-
nisse zur Verfigung.

(3) Den Gemeinden und Gemeindeverbanden wird empfohlen, kommunale Klimaanpassungs-
konzepte aufzustellen und die darin vorgesehenen MaBnahmen umzusetzen. Die Landesregie-
rung fordert dabei MaBnahmen zur Unterstitzung und Beratung von Gemeinden und Gemeinde-
verbanden bei der Einfuhrung von Prozessen und Qualitdtsmanagementverfahren im Bereich Kli-
maanpassung.

(4) Die Notwendigkeiten der Klimaanpassung sollen auch im Rahmen der kommunalen Daseins-
vorsorge Berlicksichtigung finden.

§6
Beriicksichtigungsgebot
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(1) Die Trager offentlicher Aufgaben haben bei ihren Planungen und Entscheidungen den Zweck
dieses Gesetzes und die zu seiner Erflllung festgelegten Ziele fachiibergreifend und integriert
zu berlcksichtigen.

(2) GemaRB § 13 Absatz 3 Satz 1 des Bundes-Klimaschutzgesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBI.
I S. 2513) sind bei der Anwendung von Wirtschaftlichkeitskriterien bei vergleichenden Betrach-
tungen die Kosten und Einsparungen Uber die jeweilige gesamte Nutzungsdauer der Investition
oder Beschaffung zugrunde zu legen. Dabei sind geman Satz 2 auch die zu erwartenden Kosten
der negativen Folgen des Klimawandels auf geeignete Weise zu bertcksichtigen.

§7

Allgemeine Vorsorge

Bei der Aufgabe der Klimaanpassung handelt es sich um eine bedeutsame gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe. Alle Personen und relevanten gesellschaftlichen Akteure sind dazu aufgerufen, an
deren Erfullung mitzuwirken.

§8
Klimaanpassungsstrategie

(1) Die Landesregierung erstellt unter Beteiligung von gesellschaftlichen Gruppen sowie der
kommunalen Spitzenverbande eine Klimaanpassungsstrategie.

(2) Die Klimaanpassungsstrategie konkretisiert die notwendigen MaBnahmen zur Erreichung der
Klimaanpassungsziele nach § 3. Die Klimaanpassungsstrategie wird spatestens alle funf Jahre
unter Bericksichtigung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der Entwicklungen zur Kli-
maanpassung auf internationaler, Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene fortgeschrieben.

(3) Die Klimaanpassungsstrategie benennt insbesondere handlungsfeldspezifische Strategien
und MaBnahmen, um die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen, drohende
Schaden zu verringern und die Klimaresilienz zu steigern. Soweit erforderlich enthalt die Klima-
anpassungsstrategie auch Hinweise und Vorgaben fiir die Gebiete des Landes gemaB § 2 Absatz
3 des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430) in der
jeweils geltenden Fassung.
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(4) Bei der Erstellung der Klimaanpassungsstrategie sind MaBnahmen aus anderen Fachplanun-
gen, die zur Erreichung der Klimaanpassungsziele nach § 3 geeignet sind, zu bertcksichtigen
und eine fachlibergreifende, integrierte Betrachtungsweise zugrunde zu legen.

§9
Monitoring

(1) Die Klimaanpassungsziele und die Umsetzung der MaBnahmen der Klimaanpassungsstrategie
nach § 8 werden von einem fortlaufenden, wissenschaftlich fundierten Monitoring begleitet. Die
Ergebnisse des Monitorings werden veroffentlicht und bilden die Grundlage fiir die Fortschrei-
bung der Klimaanpassungsstrategie nach § 8 Absatz 2 Satz 2.

(2) Zentrale Elemente des Monitorings sind:

1. eine Erhebung und Darstellung der Klimaentwicklungen in Nordrhein-Westfalen,

2. eine Erhebung und Darstellung der Auswirkungen des Klimawandels auf Mensch, Natur
und Umwelt auch unter der Berticksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und beschaftigungs-
politischen Auswirkungen,

3. ein Uberblick iiber die durchgefiihrten MaBnahmen der Anpassungsstrategie und

4. ein Uberblick iber die Auswirkungen der durchgefiihrten AnpassungsmaBnahmen in
Nordrhein-Westfalen.

§10
Aufgaben des Landesamtes fiir Natur-, Umwelt und Verbraucherschutz

Das Landesamt flir Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz hat auf dem Gebiet des Klimawan-
dels und der Klimafolgenanpassung insbesondere folgende Aufgaben:

1. Erarbeitung, fortlaufende Aktualisierung und Verdffentlichung der Ergebnisse des Klimafol-
gen- und Anpassungsmonitorings nach § 9 Absatz 2,
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2. Erarbeitung und Bereitstellung von wissenschaftlichen Datengrundlagen und Instrumenten
zur Unterstutzung der Akteure der Klimaanpassung und

3.  Erstellung von Fachbeitragen zu Klimawandel und Klimaanpassung fir die Regionalpla-
nung.

§1M
Beirat

Das fur die Anpassung an die Folgen des Klimawandels zustandige Ministerium setzt einen Bei-
rat ein, der die Klimaanpassungspolitik in Nordrhein-Westfalen beratend begleitet. Der Beirat
setzt sich zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern relevanter gesellschaftlicher und wis-
senschaftlicher Bereiche des Landes.

§12
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Dusseldorf, den 8. Juli 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerprasident
Armin Laschet
(L.S.)
Der Minister des Innern
Zugleich fur den Minister der Finanzen
Sowie flir den Minister fiir Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales

Herbert Reul
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Der Minister fur Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas Pinkwart

Die Ministerin fur Schule und Bildung
Zugleich fur den Minister fur Kinder, Familie, Fllichtlinge und Integration

YvonneGebauer

Die Ministerin fir Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
Zugleich fur den Minister fur Arbeit, Gesundheit und Soziales

InaScharrenbach

Der Minister der Justiz

PeterBiesenbach
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Der Minister fur Verkehr

Hendrik Wi st

Die Ministerin fur Kultur und Wissenschaft
Zugleich fur die Ministerin fir Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

Isabel Pfeiffer—-Poensgen

GV.NRW. 2021S. 910

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 9/9


https://recht.nrw.de/gvnrw/2021-s910

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Klimaanpassungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KlAnG) 


